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Sehr geehrter Herr Vorsitzender Wilmsmann, 
Sehr geehrte Damen und Herren, 

gerne nehmen wir die Gelegenheit wahr, zu dem Antrag der Telekom bzgl. Vectoring Stellung zu nehmen. Wir sind sehr 
erstaunt, dass die Telekom ein vermeintliches technisches Problem (VDSL am KVz plus Vectoring mit mehr als einem 
Anbieter) zum Anlass nehmen möchte, die gesamte erfolgreiche Entbündelungsstrategie und das aktuelle Regulie
rungsregime in Frage zu stellen. Abgesehen davon, dass das Problem des Doppelausbaus bis dato sehr selten aufge
treten ist und fOr die Zukunft auch unwahrscheinlich i·st, sollte es auch unserer Meinung nach Regeln für derartige 
Fälle geben. 

I. 
 
DNS:NET und der Markt 
 

Die DNS:Net Internet Service GmbH ist als mittelständische inhabergeführte Gesellschaft in diversen Bereichen der 
Telekommunikation tätig. Wir betreiben eigene Rechenzentren in Berlin, Glasfasernetze in BerlinlBrandenburg, ein 
Telefonnetz mit der Portierungskennung 0167 und Kabel-TV-Kopfstationen. 

Seit 2010 haben wir uns auf den Ausbau weißer Flecken mit VDSL-Infrastruktur spezialisiert. Hier haben wir in Bran-/ 
denburg innerhalb der letzten zwei Jahre ein Gebiet von _ Haushalten erschlossen. wo. kein DSL 

ich war erhalten die Einwohner nun Anschlüsse mit 30 oder 50 MBit/s. 

Darüber hinaus haben wir in weißen Flecken bereits mH-Netze errichtet und realisieren über diese Glasfaseran
schlüsse mit 200 bis 1.000 MBitis sowie Kabelfernsehen auf Basis von RF-Overlay (Transport des TV-Programmes 
über eine separate Wellenlänge als aufmoduliertes Signal). 
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Nicht versäumen möchten wir den Hinweis darauf, dass wir bei einem Großteil unserer Projekte auf öffentliche Zu

schüsse verzichten konnten. In den letzten beiden Jahren haben wir so jeweils _ EUR in den Infrastruktur

ausbau (Verlegung von Glasfaserleitungen und Aufbau von VDSL-Knoten mit Kollokation am KVz) investiert. 
 

Diesen erfolgreichen Netzausbau möchten wir auch in den kommenden Jahren fortsetzen. So wir, in den 
 
nächsten 5Jahren in neue Netze zu investieren und weitere mit einer Reich

weite von zu erschließen. Hierbei sollen kurzfristig Arbeitsplätze 
 
geschaffen 
 

Anlage 1: Investitionsplanung 2013 bis 2017 (Betriebs- und Geschäftsgeheimnis) 
 

Die Geschäftsgrundlage für diesen Netzausbau bildet der diskriminierungsfreie entbündelte Zugang zum KVz der 
Deutschen Telekom, also des Zugangs zur KVz-TAL. Die DNS:NET ist daher unmittelbar von dem Antrag der Telekom 
betroffen. 

Wir wissen, dass auch andere mittelständische Unternehmen erfolgreich ähnliche Geschäftsmodelle in ihren Regio
nen umsetzen. Hierbei setzen die Wettbewerber schon seit längerem auf die VDSL-Technologie und kümmern sich 
anders als die Deutsche Telekom - insbesondere um die weißen Flecken. Der prozentuale Anteil der Telekom an der 
Erschließung weißer Flecken in ländlichen Gebieten mittels VDSL Technologie und KVz Ausbau beträgt gemessen an 
den bereits erschlossenen KVz 20%. 
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Der Rest von 80% wurde von den alternativen TK-Anbietern erschlossen. Berücksichtigt man die wirtschaftliche Stär
ke der Telekom, dann ist die geringe Beteiligung der Telekom am politisch gewollten Ausbau der ländlichen Räume 
ein Skandal. Die alternativen TK-Anbieter konzentrieren sich dagegen im Wesentlichen fast ausschließlich auf den 

. Ausbau der ländlichen Räume. . 

Die Telekom hat in der Vergangenheit im Breitbandausbau der ländlichen Räume nicht nur eine hohe Zurückhaltung 
gezeigt, sondern sich teilweise schlicht geweigert, etwas zu tun - selbst dann, wenn dies mit minimalem Aufwand 
verbunden wäre. So wurden selbst dort weiße Flecken nicht ausgebaut, wo die Telekom bereits über eigene ungenutz
te Dark Fiber zwischen HVt und KVz verfügte. 

Es ist schon traurig - denkt man an die politischen Ziele der Bundesregierung, dass erst ein alternativer Anbieter wie 
die DNS:NET kommen und hier die vorhandene ungenutzte Glasfaser der Telekom als Carrier-Festverbindung anmie
ten muss, um mittels VDSL-DSLAMs die unterversorgten Einwohner endlich zu erschließen. Dies ist beispiels
weise im Ortsteil (mit seinen ca. 1.100 Haushalten) in Brandenburg pas
siert, den wir seit versorgen. bei denen wir Ober vorhandene Telekom-
Glasfaserleitungen (als CFV) angeschlossen haben, wurden in umgesetzt. 
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Der politische Wille, etwas für die Regionen zu tun, wird daher weitestgehend von regionalen Anbietern umgesetzt. Vor 
diesem Hintergrund sind die Einlassungen der Telekom zu den angeblich zu geringen Anstrengungen der alternativen 
TK-Anbieter eine bösartige Unterstellung. . 

Wir gehen davon aus, dass auch die Telekom den Netzausbau der Wettbewerberbereits wahrgenommen hat und 
durchaus ernst nimmt, denn mit ihrem Antrag an die Bundesnetzagentur versucht sie nichts anderes, als den Wett
bewerbern die Geschäftsgrundlage für solche Ausbauten zu entziehen. Zudem würde sie sich für Infrastruktur
AusSChreibungen (Netzausbauten unter Zuhilfenahme von Fördermitteln) in eine Position bringen, in der nur noch sie 
möglicher Bieter wäre. Es entstünde ein - teils staatlich subventioniertes -Infrastruktur- und Bieter-Monopol. 

Der Zugang zu der KVz-TAList für Wettbewerber nicht nur heute sondern auch langfristig strategisch wichtig. Ein 
mC-Ausbau stellt die Vorstufe für einen mB- bzw. mH-Ausbau dar. Hierbei legt der Netzbetreiber "zunächst" 
seine Glasfaser bis zum Kabelverzweiger, um eine Vielzahl von Haushalten mit einer VDSL-Bandbreite zu erschließen. 
Es ist unumstritten, dass in einigen Jahren höhere Bandbreiten naChgefragt werden. Dann wird es - ob mit oder ohne 
Vectoring - nötig sein, die bereits verlegte Glasfaser weiter bis an die Häuser zu führen. Einen mH-Ausbau kann ein 
Netzbetreiber jedoch nur dann wirtschaftlich und mit vertretbarem Risiko umsetzen, wenn er zuvor die "Chance" 
hatte, einen Teil der Investitionen (z.B. die Ortsanbindung) über mC-Produkte zu amortisieren. 

Unser Unternehmen hat beispielsweise bereits Gebiete in Brandenburgmit FTTH erschlossen, in denen es zuvor be
reits ein VDSL-Netz aufgebaut hatte. Somit war die zusätzliche Investition von mc zu mH überschaubar und kalku
lierbar. Ein Beispiel hierfür ist das Projekt wo im Rahmen der Neuer
schließung eines Wohngebietes mit mehreren usern mH durch gebaut wurde. Dies war nur wirt
schaftlich möglich, weil wir durch unseren VDSl-Ausbau bereits im Ort präsent waren und so "nur noch" die Strecke 
vom DNS:NET Multifunktionsgehäuse (mit VDSl DSLAM) bis zu den Häusern neue bauen mussten. 

Nimmt man den alternativen Betreibern nun die Möglichkeit, eigene Netze bis zum KVz zu bauen, wird man ihnen 
zwangsläufig auch die Möglichkeit nehmen, später Häuser mit Glasfaser zu erschließen. 

11. 
Antrag der 'elekom 

Mit dem Antrag der Telekom zielt das Unternehmen darauf ab, dass nur noch sie Kabelverzweiger erschließen darf. 
Erst in sprichwörtlich letzter Minute wurden Klauseln eingearbeitet, die auch Wettbewerber gestatten - unter harten 
und unakzeptablen Bedingungen - weiterhin Infrastrukturinvestitionen durchzuführen. Offenbar wurde man sich der 
Absurdität der eigenen Forderungen bewusst. 

Die Telekom konstruiert hier ein angebliches technisches Problem. Hierbei geht es ihr jedoch offensichtlich nur da
rum, den Ausbau der Wettbewerber zu verhindern. 

. Wir sprechen über den (unwahrscheinlichen) Fall, dass ein zweiter Netzbetreiber plant, mit seinem eigenen Glasta
sernetz einen KVz zu erschließen, den ein anderer Carrier bereits erschlossen hat. Dies ist in der Vergangenheit bis 
auf wenige Ausnahmen (vermutlich Planungsfehler) jedoch nie vorgekommen. Die Telekom behauptet nun, es wäre in 
diesem Fall nötig, dass der bereits am KVz präsente Anbieter dem zweiten Bistream zu einem oder wenigen zentralen 
(vermutlich sogar von Telekom festgelegten) Punkten in Deutschland zuführt. Diese Behauptung ist jedoch falsch. 

Die Vectoring-Technologie ist eine relativ junge Technik. Es mag sein, dass es nach heutigem Stand keine verlässli
chen Erfahrungswerte zum Einsatz zweier DSLAMs nach folgendem Modell gibt: 
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KV! 

Schema: zwei DSLAMs am KVZ 

Wir sind uns jedoch sicher, dass derartige Lösungen - wenn sie nicht bereits heute existieren - in wenigen Jahren zur 
Verfügung stehen. Es wäre absurd, nur aufgrund einer Momentaufnahme eine erfolgreiche Regulierungspraxis aufzu
geben. 

Für diese Fälle, zwei Anbieter wollen den gleichen KVz erschließen und mindestens einer von ihnen möchte Vectoring 
anbieten, ergeben sich die nachfolgenden Möglichkeiten: 

111. 
LOsungen fiir Zwei-DSLAM·Yectoring 

Bereits heute haben Ausrüster wie _ die notwendige Technologie im Labor getestet, um auch Vectoring mit zwei 
DSLAMs zu betreiben. Der kommerzielle Einsatz soll Ende 2013 erfolgen. 

Anlage 2: Email von" an DNS:NET (Betriebs- und Geschäftsgeheimnis) 

Diese sind noch nicht für den Einsatz in einem multicarrier Umfeld gedacht, sondern um große Kabelbündel mit mehr 
als einem DSLAM zu versorgen. Ein Zwei-Carrier-Ansatz wäre daher der nächste logische Schritt. So testet aktuell 
Telecom Italia mit dem alternativen Netzbetreiber Fastweb die "node level" Technologie in Italien. 

Quelle: 

Selbstverständlich müssen Netzbetreiber derartige Geräte und Lösungen testen, bevor sie im größeren Stil eingesetzt 
werden können. Auch ist es nötig, die Vectoring-Technologie selbst auf Herz und Nieren zu testen. So sind wir bisher 
keinesfalls davon überzeugt, dass sie wirklich immer deutliche Vorteile für die Endkunden bringt. 

Gerade ländliche Gebiete, in denen wir uns mit unseren Netzausbauten vornehmlich bewegen, zeichnen sich durch 
recht lange TALs aus. Dies kann dazu führen, dass ein Einsatz von Vectoring nur sehr eingeschränkt zusätzliche 
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Bandbreitengewinne erbringen kann. Hierzu verweisen wir auf die beiliegende Präsentation von TNO (Anlage 4), ins
besondere das folgende Diagramm: 

Vectorlng tests 

Folie: Bandbreiten bei Vectoring nach leitungslänge/Dämpfung 

Ebenso ist noch zu klären, welchen Einfluss "kundeneigene VDSL CPEs ohne Vectoring" (die in Bestandsnetzen ja 
heute verbreitet sind) in einem KVz Netz mit Vectoring haben. Wir haben außerdem in den ländlichen Räumen noch 
häufiger freitragende oberirdische Kabelverlegungen die, wie wir aus leidvollerErfahrung wissen, empfindlich auf 
hochfrequente Einstrahlung reagieren. Auch die Telekom spricht in ihrem Antrag, wenn wir dies richtig interpretieren, 
davon, dass Störungen der Vectoringtechnologie durch andere DSL-Komponenten vorkommen könnten. Aus diesem 
Grund möchten auch wir die Vectoring-Technik testen und hierbei insbesondere die von _ angebotene Lösung 
mit zwei DSLAMs testen. 

Besonders ärgerlich - und ein weiteres Zeichen für die wahren Interessen der Telekom - ist, dass das Unternehmen 
sich weigert, das skiziierte Problem gemeinsam mit einem alternativen Carrier zu testen oder - wenigstens - es den 
alternativen Carrier aJleine testen zu lassen. 

So haben wir der Telekom mitgeteilt, dass wir einen Feldtest ("Vectoring-Tests in einer zwei-DSLAM-Umgebung") an 
einem KVZ durchführen möchten, den unser Haus (als einziges Unternehmen) mit VDSL erschlossen hat - in einem 
Gebiet, in dem kein DSL vom HVtaus möglich ist. Eine mögliche Störung von Telekom-DSL-Diensten wäre somit aus
geschlossen. Wir sind grundsätzlich der Meinung, dass wir die Telekom nicht fragen müssen, um Vectoring einsetzen 
zu dürfen. Sehr wohl benötigen wir von ihr jedoch zusätzliche technische Daten zum Kupfernetz in der jeweiligen 
Region, um die DSLAMs richtig konfigurieren und einen "Vectoring-Effekt" erzielen zu können (z.B. Bündelaufteilung). 

Die Antwort der Telekom war unmissverständlich und lässt keine Fragen offen. Man weigert sich, unseren Feldtest zu 
unterstützen und verbietet uns gar, unseren Test durchzuführen. Vermutlich hat man Angst vor den Erkenntnissen, 
die dem gesamten Antrag der Telekom das einzige Argument entziehen könnten. 

Anlage 5: Antwort der Telekom zu Vectoring-Feldtest (Betriebs- und Geschäftsgeheimnis) 

Die Antwort kann man auch so interpretieren, dass die Telekom selbst noch keinen Wirktest im realen Netzbetrieb 
vorgenommen hat. Sie wird vermutlich nicht gegen ihre eigenen, angebliCh erforderlichen Zulassungsbestimmungen, 
verstoßen. Im Umkehrschluss bedeutet dies, dass die Telekom mit ihrem Antrag die Abschaffung des gesamten Ent
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bündelungskonzeptes fordert und sich hierbei ausschließlich auf theoretische Betrachtungen und Vermutungen 
stützt. 

IV. 
Tamporlra Usunlen bai fehlender Intaroparabllltit 

Doch s.elbst wenn man nun unterstellt, dass heute tatsächHch keine zufriedenstellende Lösung zur Verfügung steht, 
um Vectoring mit zwei DSLAMs einzusetzen, so wäre eine Änderung der Regulierungspraxis auch in diesem Fall kei
nesfalls nötig, um ein solches (temporäres) Problem zu lösen oder zu überbrücken. 

Möchte ein zweiter Netzbetreiber sein eigenes Glasfasernetz zu einem KVz hin erweitern, so kann er das zunächst tun. 
Solange es hierfür keine technische Lösung gäbe, könnten Probleme lediglich dann entstehen, wenn er einen eigenen 
DSLAM neben dem bereits vorhandenen aufbaut. LedigliCh solange keine Interoperabilität zwischen zwei DSLAMs 
Sichergestellt wäre, müssten sich beide Betreiber daher auf den Betrieb eines "gemeinsamen" DSLAMs einigen. 

Das bedeutet konkret, dass der erste Netzbetreiber dem zweiten Bitstream - und zwar direkt am DSLAM - zur VerfU
gung stellen muss. Diese Lösung wäre für die Obergangsphase optimal, denn ein DSLAM verfUgt in der Regel sowieso 
über mehrere "Uplink-Ports" (meist 2, 4oder 8). Somit können sich problemlos mehrere Carrier dort "anschließen", 
selbst wenn keine vorgelagerte Switching-Infrastruktur existiert (steht ein Switch davor, sind es quasi beliebig viele 
Ports). Ein DSLAM ist letztendlich nichts anderes als eine Schaltmatrix, bei der mehrere "VDSL-Ports" zu einem Up
link-Port geschaltet werden. 

Wäre also beispielsweise DNS:NET der erste Anbieter an einem KVz und die Telekom der zweite, könnte man DNS:NET 
dazu verpflichten, der Telekom einen (Bitstream)port am DSLAM zur Verfügung zu stellen und "Telekom-VDSl-Ports· 
zum "Telekom-Uplink-(Bitstream)Port" zu schalten. Hierfür müsste DNS:NET ein Entgelt erhalten, das die Kosten und 
den Betrieb des DSLAM(-Ports) deckt. 

Die LOsung hat zudem den Vorteil, dass der zweite Carrier seine eigenen TAls bestellen und seine vorhandenen Pro
zesse verwenden könnte - genauso als hätte er einen eigenen DSLAM. So wäre es vorstellbar, dass der Carrier zwar 
bereits sein Multifunktionsgehäuse aufbaut, jedoch noch keinen eigenen DSLAM in Betrieb nimmt sondern die KVz
TALs, die er über ein Zuführungskabel vom KVz der Telekom erhält, über ein weiteres Zuführungskabel zum vorhande
nen MFG des ersten Carriers mit Vectoring-DSLAM "durchrangiert". 

r
1__ .. _ 

KVI·TAl 
ClM.tI-

Schema: ein "gemeinsamer" DSLAMs am KVZ als temporäre Lösung 
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Ist dann zu einem späteren 4eitpunkt die Technik für ein "Mehr-DSLAM-Vectoring" ausgereift und bedenkenlos nutz
bar, kann der zweite Netzbetreiber (hier die Telekom) einen eigenen DSLAM aufbauen und seine Kunden aufdie eigene 
Technik schwenken. 

Diese Lösung -stellt den geringstmöglichen Eingriff in die Netztopologien der beteiligten Carrier dar und hätte zudem 
regulatorisch diverse Vorteile. Könnten die beiden Betreiber sich nicht auf einen Vorleistungspreis für einen "DSLAM
Port" einigen, dürfte es der BNetzA nicht schwer fallen, ein Kostenmodell für dieses recht einfache Konstrukt zu ent
werfen. Ein DSLAM kostet einen kleinen Carrier kaum mehr als die Deutsche Telekom. Auch die Einmalkosten fOr die 
Erschließung und ggf. Optimierung des KVz, die DNS:NET an die Telekom zahlen musste, sind allen Beteiligten trans
parent darstellbar. 

Anders wäre dies, wenn man durch erzwungene Zuführung zu zentralen POPs sämtliche Netzstrukturen der regionalen 
und nationalen Betreiber - die sich wohl deutlich unterscheiden - berücksichtigen müsste. Zudem wäre fraglich, ob 
eine solche Zuführung überhaupt immer möglich wäre. 

Bei unserem Modell "Bitstream am DSLAM" entstÜnden weiterhin keine Probleme durch unterschiedlich dimerlslomer 
te wie sie bei zentraler Zuführu zweifelsfrei entstÜnden. 

r durch den Anschluss des über sein eigenes Netz 
nieren und verlässlich abführen, Quality-of-Service ein

richten und andere Technologien verwenden. 

So sind wir der Meinung, dass ein Anschluss des DSLAMs mit dem eigenen Netz auch unbedingt nötig ist, um Produk
te wie IP-TV anzubieten. Hierbei spielen nicht nur die Bandbreiten eine Rolle sondern es werden auch Technologien 
wie Multicast unbedingt benötigt. 

Die von der Telekom vorgeschlagene Lösung eines Bitstream Angebotes lehnen wir daher ab. Wir brauchen eine Funk
tionsherrschaft "end to end". Wie die Telekom selbst mehrfach betont hat, sind die Leistungsmerkmale ihres Layer2l3 
Produktes eingeschränkt. So wurde die Implementierung der Multicast-Technologie (die für IP-TV unbedingt nötig ist) 
von der Telekom, trotz vorheriger gemeinsamer Arbeit an einem Layer 2Bitsteam Angebot im NGN Forum, wegen 
"praktischer technischer Undurchführbarkeit" abgelehnt. Angeboten wurde, das bestehende "Entertainment" Angebot 
der Telekom auf Basis der Layer 3Spezifikation zu resellen. 

Die Telekom versucht mit ihrer "Vectoring~Strategie", alternative Wettbewerber mit eigenen Netzen zu Resellern von 
Telekom-Produkten zu degradieren, um sie unter Kontrolle zu halten. 

WÜrde man das Entbündelungsgebot am KVz für alternative TK-Anbieter aufheben, wäre ein solcher Inhaltsdienst im 
Netz für den Endverbraucher abgeschaltet. und der Endverbraucher müsste mit dem Entertainment Produkt der Tele
.kom vorlieb nehmen. Das bedeutet, dass zukünftig alleine die Telekom mit ihrem Entertainment Produkt festlegen 
würde, welche Inhalte in den öffentlichen TK-Netzen verbreitet werden dOrfen und welche nicht. 

I.' , ,.• u_ . 
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Würde man dem Telekomvorschlag folgen, würde es langfristig in Deutschland nur noch den Einheitsanschluss und 
das Einheits-TV-Entertainment-Angebot der Telekom geben. 

Weiterhin gehen davon aus, dass die Technik für "Inter-DSLAM-Vectoring" zur Verfügung steht, noch bevor das oben 
beschriebene Problem des "Parallel-Ausbaus" überhaupt in Größenordnungen auftreten wird. 

v. 
Diverse Probleme in Detailfragen 

Würde man diese bereits heute vorhandenen Lösungsansätze ignorieren und auf den Antrag der Telekom eingehen, 
gäbe es hier auch in Detailfragen mannigfaltige Probleme. Wir möchten an dieser Stelle nicht auf jeden einzelnen 
Punkt des Telekom-Forderungskataloges eingehen, denn all diese Forderungen erübrigen sich mit unserem unter IV. 
dargestellten lösungsansatz. Eines möchten wir jedoch exemplarisch herausgreifen. 

So wirft die Telekom den alternativen Anbietern vor, ein "Rosinen picken" zu betreiben und fordert, dass alternative 
Netzbetreiber ihre Netze wieder abbauen müssen, wenn die Telekom ein komplettes Ortsnetz erschließt (siehe Seite 4 
Punkt 2.1 des Antrages). Diese Forderung ist absurd und verhindert bereits heute Netzausbauvorhaben alternativer 
Netzbetreiber. 

So ist ein Großteil des Ortsnetzes Berlin bereits heute sehr gut versorgt - durch Kabelnetzbetreiber ebenso wie durch 
ein VDSl-Netz der Deutschen Telekom. In der Randlage Berlins existieren jedoch noch mehrere "graue Flecken" - also 
Gebiete, in denen kein VDSl-Netz au ist und kl ADSl2+ vom HVt aus nur mit geringen Bandbreiten 
realisierbar sind. 

In Kenntnis des Telekom-Antrages müssen wir nun jedoch befürchten, dass eine Investition in derartige Randlagen 
schlagartig entwertet werden würde - schließlich kann die Telekom mit ihrer derzeitigen Marktmacht in Berlin erklä
ren, das gesamte Ortsnetz auf Vectoring aufrüsten zu wollen. 

Dies zeigt nur exemplarisch, welchen volkswirtschaftlichen Schaden der Antrag der Telekom bereits heute mit sich 
bringt. Ausbauprojekte alternativer Netzbetreiber stehen auf "on hold", denn die meist mittelständischen Unterneh
men benötigen ein klares und kalkulierbares Regulierungsumfeld und können nicht in Gebiete investieren, in denen 
sie eine Entwertung befürchten müssen. Diesem Spuk muss aus unserer Sicht umgehend ein Ende bereitet werden, 
um den Breitbandausbau in Deutschland, der langsam Fahrt aufgenommen hat, nicht zu blockieren. 
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VI. 
Antral DNS:NET 

1. Wir beantragen daher: 

Das Anliegen der Antragstellerin ist von erheblicher Tragweite für unser Unternehmen, das sich am Breitbandausbau 
beteiligt und zum Gelingen der BreitbaQdstrategie insbesondere in den ländlichen Räumen beitragen hat. Entgegen 
anderslautender Presseverlautbarungen hat die Telekom keinerlei Zugeständnisse an die Wettbewerbsunternehmen 
gemacht. Die begehrten Änderungen der Regulierungsverfügung sind dem Erreichen der im Telekommunikationsge
setz (TKG) verankerten Regulierungsziele nicht zuträglich. Insbesondere der weitere Ausbau der Breitbandversorgung 
im ländlichen Raum würde bei einem stattgebenden Bescheid empfindlich geschwächt. 

Der Antrag der Telekom ist somit VOlIumfänglich abzulehnen. 

2.. Sollte die Kammer dem Antrag der Telekom wider Erwarten doch auch nur ansatzweise stattgeben wollen, so bean
tragen wir hilfsweise: 

Der Telekom aufzuerlegen, das sie nur unter der Bedingung Vectoring einführen darf, dass es zumindest auf 
Herstellerebeneein sog. "node level" Verfahren (zwei oder mehr DSLAMs mit Vectoring an einem Bündel/KVz) 
gibt (entspreChend der Ausführungen oben unter liff. 111). Sollte ein node level Verfahren nach Kenntnis und 
Überprüfung der BNetzA nicht kurZfristig herstellerübergreifend möglich sein; würde DNS:NET in einem solchen 
Fall die Herstellerauswahl der Telekom akzeptieren und ebenso akzeptieren, dass der DSLAM der Telekom der 
Master ist, sofern dieser Hersteller bereit wäre, die DNS:NET diskriminierungsfrei zu beliefern. Vorausgesetzt ist 
weiter, dass das bewihrte Entbündelungsgebot unverindert weiterbestehen kann. Die Herstellerauswahl der 
Telekom ist so vorzunehmen, dass hierdurch ein node level Verfahren für die lukunft gesichert werden kann. Der 
ausgewählte Hersteller muss dies zusichern. 

3. Für den Fall das die Beschlusskammer nach intensiver Prüfung zur Erkenntnis kommen sollte, das ein technisches 
Verfahren wie das "node level" Verfahren nicht kurzfristig zur Verfügung stehen wird, muss trotzdem sichergestellt 
werden, dass auch in der Zwischenzeit der Zugang zweier Carrier zum KVz geregelt wird. Daher beantragen wir höchst 
hilfsweise: 

Fiir den beschrieben Fall das ein zweiter TK-Anbieter den gleichen KVz mit Vectoring ausbauen möchte und ein 
n~de level Verfahren (zwei oder mehr DSLAMs mit Vectoring an einem BündellKVz) (entsprechend der Ausführun
gen oben unter liff.lU) nachweislich nicht funktioniert, muss der erste Anbieter, der den KVz erschlossen hat, 
dem potentiellen zweiten Anbieter, der auch diesen KVz erschließen möchte, ein verbindliches Bistream-Angebot 
am DSLAM (dies wire das bestmögliche Bitstrom-Vorleistungsprodukt) unterbreiten. Dieses Bitstream-Angebot 
muss den Vorgaben der BNetzA genügen und unterliegt der OberprOfung durch BNetzA. Dieses Bitstream-Angebot 
kann der erste Anbieter - mit angemessener Frist - nur dann kündigen, wenn ein node level Verfahren zur Ver
fügung steht und der zweite Netzbetreiber somit entsprechend der Ausführungen oben unter liff.1U seinen eige
nen DSLAM aufbauen und nutzen kann. Nur damit ist eine eigene Funktionsherrschaft aller beteiligten TK-
Anbieter in Ihren Netzen gesichert. J 

, ~. 
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VII. 
Zusammenfassend 

Eine Oberbauung bzw. Parallelinstallationen von DSlAMs an KVz sind volkswirtschaftlich und politisch zu mindestens 
nicht wünschenswert, solange noch keine flächendeckende Versorgung der Endkunden mit mehr als 30 MBiVs si
chergestellt ist. DNS:NET hat auf absehbare Zeit keinerlei Pläne, andere TK- Unternehmen am KVz zu überbauen. 
Gleichwohl haben wir Verständnis dafür, dass z.B. die Telekom aus Marketinggründen gesamte Ortsnetze mit VDSL 
plus Vectoring erschließen möchte. Aus diesen Gründen können Situationen entstehen wo eine Oberbaung einmal 
vorkommen könnte. 

Unsere Vorschläge (siehe Hilfsanträgel bietet Ihr und auch anderen TK-Unternehmen, die Breitbandausbau betreiben, 
bestmögliche Gewähr ohne das gesamte TAL Regulierungskonzept zu kippen. 

Wir vertrauen darauf, dass die Bundesnetzagentur die Bemühungen und Geschäftsmodelle der - meist mittelständi
schen - alternativen Wettbewerber berücksichtig, die wahren Ziele des Telekom-Antrages erkennt und im Sinne der 
Aufrechterhaltung des Infrastrukturwettbewerbes in Deutschland entscheidet. 

Gerne stehen wir zu persönlichen Gesprächen oder Präsenztreften zur Verfügung. 

Mit freundlichen Grüßen 

DNS:NET Internet Service GmbH 

Peter-Paul Poch 
Regulieru ng und Datenschutz Geschäftsführender Gesellschafter 
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Huawei and Signed Strategie Partnership on 
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Introduction to TNO 
 

lNO acronym The Netherlands Organisation 
Scientific Research 

Established by Dutch government Dutch of1932 

TNO Mission:TNO connects peopte knowledge create 
Innovations boost sustainabie competitfveness of 
and weli-being society 

TNO caters 10 and government needs for speciflc R&D 

TNO is independent pubHc and private interests 

1NO activities include: Contract research. 
cartification. Ucences, Performing statutory ""''' .. mlm'mr, 

4000+ staft wel! educated _. 
.--- €564 million !noome 2010 

million public funding NL 

€364 million market income -
350 slaft in Telacoms 

Telecoms t..rhn"IIV'" business areas 

NL LTE IEPC 800/1800Mhz study 

Telecom customers: Fixed, Mobile, Cable & Government 

-  -i,.iNU1M: 





In regulatory area TNO published various public 
reports 

j , 

Transparancy netneutrality: 

Network neutrality 

j Open to 

! Demand and of Generation Infrastructures: 

i Cookies regulationand Privacy: 

Marktreports on Electronic communication 



Dutch market situation (1) 
 

Breedband: marktaandeel retail per partij (ZOUQ2) 
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has announced to new 
access technologies 

there is interference access
regulations (SDF and or MDF) to 
nrrnll,lJ:l reasonable and equivalent alternatives 

Dutch regulatory framework 

not 

• 	 Market~players can negotiate these alternatives 
themselves or OPTA has to decide this 
alternative, 

VDSL2 



Example of fiber regulation: Reggefiber 
 



Strong developments in DSL 
 

" Telco's have a 
feel pressure 

FttH is 
alternative 
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distance 
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Development 1 : 

Pair bonding makes use 
instead Orle (Iike regular 
ADSL2+) 

{ 
• Bandwidth forconsumers 

• -Average 

deal regulated 

unused (~nrlnAr cable 

== bonded 





Development 3: 

COIDDE~r wirrng. standardisation "'.-<:.n""" 

consumer: basement, 
ate. 
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cost and taster 

G.fast 
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TNO performed several DSL vectoring lab trials 

causes 
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Vectoring tests 

TNO'S Access Lab: • 
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party 
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Conclusions 
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FTTH has flavou 
 



I"' 4~__ r JI !NOinnovation
•• IiIi..I1.....ii... I"'~-'>I""nMH'%mv,tn*hiMIU' '~liMlill ,11_unllliWW_'I'F",_WMw' Innß=t%~'"'1_1111 "III'~",*"III_'*_""'IIMIW""ßFV,"i1I&@&&'I[AW,H"il"'v&4*1""', '!:lrIß"""h,,, '"1M for 11'_ I_'IIHYI"~I••••" -"m8ihll%q,0h_",'h&~Mq- -,"v_mi,., '_illUU*>8(1'" _,AI!IUU,/i1f-%,,, ",di!llUS)0* ~1'___ ,; 1jiW'ü~H_-_ "nJ\$iiX~ )--~-,_,,~~>_ - -,';di4!1lU1!1ß-,;_,,-,-",~'{d"y,_-_ .}j~~ ,_,_._ •. tjlbi\1\Wi_ Wh '" _, 'Mii%;-6ii*~~ __ _"-_~Ädr,__ ,.ji Se' -""'7'_'''."',, !~{ 

I SPOCS i~ a versatile and powerful tool to support 
in optimal xDSL deployment 
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Method characteristics 

-r What is this impact analysis? 
i 

Definition pact: 

pOSitive": systems 

Unegative": existing 

"none"· in performance noticeable 





Provisorische Checkliste zur ökologischen Baubegleitung 
 
der Baltic2Trasse im Auftrag von 50Hertz Transmission 
 

Tabelle 2: Einschätzung der Bedeutsamkeit von Wirkfaktoren auf die einzelnen Schutz&Üter 

~irlcfaktor Zoobenthos A1genl Makrophyten Fische Meeressäuger 
AI& Dauer Intensi- AUS- Dauer In1l!l15i AUS- Dauer Intensi- Aus- Dauer Intensi

dehnung. lät. dehnurw. tät. dehnung. lät. de hnung. tät. 
Entfernung der Vegetation 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 0 

Störung der Sedimente 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 

AufvvühlerV Trübung 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 

GeräuschemissiDnen 0 0 0 0 0 0 - 0 - - 0 -
Visuelle Unruhe I Licht 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 -
Schadstoffemis5ion en 0(-) OH 0(--) OH 

-
0(--) OH 0(-) 0(--) 0(--) OH °H OH 

Wirkfaktor Zug Vcuel Seevcuel Gesamtbeurteilung 
Aus- Dauer In1l!l15i- AUS- Dauer Intensi

dehnung. tät. dehnung. tät. 
Entfernung der Vegetati on 0 0 0 0 0 0 Wenn überhaupt vorhanden, Entfernung nur bis zur nächsten Veget.-Periode 

Störungder Sedi m ente 0 0 0 0 0 0 Kurzfristige, kleinräumige und mißig intensive Wirkung 

AufvvühlerV Trübung 0 0 0 - 0 - Kurzfristige, kleinräumige und mißig intensive Wirkung 

Geräuschemissionen - - - - 0 - Kurzfristige, kleinräumige und mißig intensive Wirkung 

Visuelle Unruhe I Licht - - - - 0 - AU9Nirkungen auf Rast- und 21Jgtögel, auf Mindestmaß reduzieren 

Schadstoffem i s5ion en OH OH 0(-) 0(-) 0(-) OH Entspricht dem normalen Schiff9lerkehr, bei Havarie aber gr. Schä::len möglich 


	keine Lesezeichen vorhanden

